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Anwendung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - 
CoronaSchVO) des MAGS vom 27.05.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der aktuellen Fassung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierun
gen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - 
CoronaSchVO) vom 27.05.2020 werden gemäß der §§ 1, 2, 2 a, 2 b, 7, 
8, 9 und 15 Voraussetzungen für einen der gegenwärtigen Infektionslage 
gerechten Betrieb von Bildungs-und Ferienangeboten der Träger der Kin
der- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kin
der- und Jugendschutzes geregelt. Darüber hinaus wird die Durchführung 
von Gremiensitzungen z.B. von eingetragenen Vereinen durch § 13 Abs. 
3 geregelt.

Auf dieser Grundlage gelten meine Erlasse vom 11.05.2020 und 
26.05.2020 nicht mehr; stattdessen gelten die nachstehenden Regelun
gen ab dem 30.05.2020 bis einschließlich 15.06.2020 für folgende Ange
botsformen in Einrichtungen und im öffentlichen Raum (§ 1 Abs. 3 Nr. 3):

- Angebote und Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendar
beit (einschließlich der offenen Angebote von Fußballfanprojek
ten), mobile Angebote (z.B. Spielmobile) und Bau- bzw. Abenteu
erspielplätze in Trägerschaft der Jugendhilfe;

- Angebote und Einrichtungen der Jugendverbände;
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- Angebote und Einrichtungen der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 
SGBVIII;

- Angebote und Einrichtungen der kulturellen Jugendarbeit (wie z.B. 
Jugendkunstschulen);

- Angebote der bzw. in Jugendherbergen;
- sowie weitere vergleichbare Angebote und Einrichtungen der au

ßerschulischen Bildungsarbeit.

Bei der Durchführung von Angeboten und dem Betrieb der Einrichtungen 
sind grundsätzlich die in §§ 2, 2a, 2b, 7 und 15 sowie den einschlägigen 
Abschnitten der Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur 
Coronaschutzverordnung genannten Regelungen zu Abstandsgeboten 
und Mund-Nase-Bedeckung, Rückverfolgbarkeit sowie der Sicherstellung 
eines Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts zu beachten.

- Angebote in Einrichtungen und im öffentlichen Raum sind zulässig, 
wenn die Anzahl der teilnehmenden Personen maximal 100 be
trägt und der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Per
sonen eingehalten wird.

- Diese Abstandsregel gilt auch für Warteschlangen vor den Einrich
tungen und auf den Wegen zwischen Räumen, in denen Angebote 
durchgeführt werden. Ist hier die Einhaltung des Mindestabstands 
nicht möglich, sind Mund-Nase-Bedeckungen zu benutzen.

- Grundsätzlich sind ausreichende Vorkehrungen zur Hygiene zu 
treffen. Dies beinhaltet insbesondere Aspekte der Händehygiene.

- Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind nur auf Grund
lage eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts 
nach § 2 b zulässig. Dieses Konzept ist dem zuständigen Gesund
heitsamt vor Durchführung des Angebots vorzulegen.

- Sportliche Bildungsangebote müssen unter Voraussetzungen des 
§ 9 Abs. 4 erfolgen. Grundsätzlich sind diese kontaktfrei durchzu
führen. Ausgenommen hiervon sind Personengruppen nach § 1 
Abs. 2 CoronaSchVO.

Bei der Gesundheitsbildung (z.B. Erste-Hilfe-Kurse) ist bei notwendiger 
Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Perso
nen dringend auf eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges 
Händewaschen/ vorherige Händedesinfektion und das Tragen einer
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Mund-Nase-Bedeckung zu achten, soweit die Anlage „Hygiene- und In
fektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO keine weiteren Vorgaben 
vorsieht.

Für Angebote der musikalischen Bildung gelten die Regelungen für Mu
sikschulen in § 7 Abs. 2 sowie Abschnitt XII der Anlage „Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards“ entsprechend.

Für Angebote der Jugendarbeit im Bereich Tanz gelten die Regelungen 
gemäß § 9 Abs. 3 entsprechend.

Für Aufführungen im Rahmen von Angeboten der Kulturellen Jugendar
beit gelten die in § 8 Abs. 1 dargestellten Voraussetzungen. Demnach 
sind Aufführungen z.B. von Theaterstücken mit einem Viertel der regulä
ren Zuschauerkapazität aber höchstens mit 100 Zuschauern erlaubt. Es 
gelten die in § 8 Abs. 1 sowie der Anlage „Hygiene- und Infektionsschutz
standards“ definierten Vorgaben. Für Proben gelten die Regelungen des 
§ 8 Abs. 2 entsprechend.

Gemäß § 13 Abs. 3 Nr. 2 sind Gremiensitzungen und Tagungen z.B. von 
Vereinen (z.B. Mitgliederversammlungen) möglich, soweit sie keinen ge
selligen Charakter aufweisen. Vorkehrungen zum Infektionsschutz und 
zur Hygiene sind zu treffen.

Soweit die o.g. Angebote auch Übernachtungsangebote beinhalten, sind 
diese gemäß § 15 der CoronaSchVO möglich. Hierbei gelten insbeson
dere die in den Abschnitten II („Beherbergungsbetriebe“) und II a („Feri
enwohnungen, Ferienhäuser und Campingplätze“) normierten Vorausset
zungen der Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“.

Reisebusreisen und sonstige Gruppenreisen sind gemäß § 15 Abs. 4 un
ter Beachtung der Vorgaben in der Anlage „Hygiene- und Infektions
schutzstandards“ wieder zulässig. Hierbei gelten insbesondere die in Ab
schnitt IX („Fahrten in Reisebussen“) normierten Voraussetzungen.

Gemäß § 15 Abs. 5 sind in den Schulsommerferien 2020 Tagesausflüge, 
Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder und
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Jugendliche unter Beachtung der in der Anlage „Hygiene- und Infektions
schutzstandards“ (Abschnitt X „Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadt
randerholungen und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche“) zulässig. 
Bezüglich der Unterbringung gelten Maßgaben des § 15 sowie die Vor
gaben der Abschnitte II und II a der Anlage „Hygiene- und Infektions
schutzstandards“. In Bezug auf die Durchführung von Reisen und Trans
fers mit Kleinbussen gelten die Vorgaben des Abschnitts IX der Anlage 
„Hygiene- und Infektionsschutzstandards“.

Für alle genannten Angebote gelten zudem die Regelungen in § 2a 
CoronaSchVO. Demnach sind zumindest Name, Adresse und Telefon
nummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Fachkräfte bzw. 
ehrenamtlichen Helfer festzuhalten. Weitere Maßgaben ergeben sich aus 
der Art und Dauer des Angebots. Insbesondere wird auf die spezifischen 
Regelungen bei Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen 
und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche im Abschnitt X der Anlage 
„Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ verwiesen.

Ich bitte Sie darum, die Träger von Angeboten und Einrichtungen sowie 
die Jugendämter zu informieren. Zugleich bitte ich Sie den Jugendämtern 
im Rahmen ihrer Planungsverantwortung für die Kinder- und Jugendhilfe 
gemäß § 79 SGB VIII zu empfehlen, Öffnungs- und Weiterentwicklungs
prozesse zu begleiten. Inwieweit hierbei die nach Infektionsschutzgesetz 
zuständigen örtlichen Behörden einzubeziehen sind, ist - soweit nicht 
durch die CoronaSchVO geregelt - durch die Jugendämter zu prüfen und 
zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

'Hä. ■

\ -
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Dr. Thomas Weckeimann


